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Wir beraten Sie 
gerne bei allen Fragen der
Fremdwasserbeseitigung:

 0841/305-3501
entwaesserung@in-kb.de

Fremdwasser – Was ist das?

Bildquellen: 
INKB und Franz Fischer Ingenieurbüro GmbH

Fremdwasser ist Wasser, welches ungewollt über die 
Kanalisation abfließt. Dies kann Grund-, Quell-, oder 
Wasser aus Fehlanschlüssen sein.

Folgende Ursachen für den Fremdwasserzufluss kön-
nen auftreten:

	 •		 Schäden	an	Leitungen	und	Schächten
	 •		 Anschluss	von	Drainage	und	Quellfassungen
	 •		 Überläufe	von	Versickerungsanlagen	ins
  Kanalnetz
	 •		 Kühlwassereinleitung	und	Zufluss	aus
	 	 Grundwasserwärmepumpen
	 •		 Fehlanschlüsse	(Regenwasseranschlüsse	am		 	
	 	 Schmutzwasserkanal	oder	umgekehrt)

Fremdwasserbeseitigung – 
warum eigentlich?

Durch	den	Zufluss	von	Fremdwasser	wird	das	öffent-
liche Kanalnetz erheblich belastet. 
Gebietsweise	sind	die	Zulaufmengen	an	Fremdwasser	
bei	 hohen	 Grundwasserständen	 sehr	 viel	 größer	 als	
die	Schmutzwassermenge.	

Dies hat weitreichende Folgen:

	 •	 hohe	zusätzliche	Kosten	für	die	Abwasserent-
  sorgung und damit steigende Gebühren
	 •	 höhere	Schadstoffeinträge	in	die	Gewässer
	 •	 austretendes	Abwasser	verunreinigt	den	Boden	
  und das Grundwasser
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Information	zur	Grundstücksentwässerung:

	 •		 bei	Grundstücken	
  nördlich der Donau
  Telefon 0841/305-36 22

	 •		 bei	Grundstücken	
  südlich der Donau
  Telefon 0841/305-36 26

Fax 0841/305-36 09
entwaesserung@in-kb.de

Zertifizierte Sanierungsberater:

www.sanierungs-berater.de 
www.zks-berater.de/berater.html

www.in-kb.de/entwaesserung



Fremdwasser Suchen und Finden – 
Leistungen für die Grundstücks-
eigentümer

Fremdwasserbeseitigung – 
wer muss was tun?

Schäden beseitigen – 
was müssen Sie tun?

In Ingolstadt untersuchen die Kommunalbetriebe den 
öffentlichen	Kanal	 auf	 Schäden	und	 Fremdwasser	nach	
ausgewählten	Schwerpunktgebieten.	Gleichzeitig	lassen	
sie	 auch	 die	 privaten	 Abwasserleitungen	 mit	 einer	
TV-Kamera	 vom	 öffentlichen	 Kanal	 aus	 prüfen.	 Die	
Grundstückseigentümer werden hierzu rechtzeitig infor-
miert. 

Jeder	 Grundstückseigentümer	 profitiert	 von	 einer	 frei-
willigen	 und	 kostenlosen	 Zustandserfassung	 seiner	
Entwässerungsanlage.	 Als	 zusätzliche	 Leistung	 be- 
kommen	 sie	 nach	 der	 Untersuchung	 von	 den	
Kommunalbetrieben noch folgende Daten: 

	 •		 Untersuchungsunterlagen	mit	Schadensbericht
	 •		 Videoaufzeichnung	mit	Lageskizze
	 •		 Vorschlag	zur	Sanierung	der	festgestellten	Schäden

Sind	Schäden	aufgezeigt	und	Leitungen	undicht,	 ist	
eine	 Sanierung	 innerhalb	 einer	 gesetzten	 Frist	 not-
wendig. Wir bieten Ihnen frühzeitig eine Beratung 
über	die	mögliche	Sanierungsform	an.	

Weiterführende	 Planungen	 können	 Sie	 von	 fach-
kundigen Ingenieurbüros durchführen lassen. 
Entsprechende	Sanierungsberater	finden	Sie	unter:

	 •	 www.sanierungs-berater.de
	 •	 www.zks-berater.de

Mit	den	erforderlichen	Sanierungsarbeiten	muss	eine
Fachfirma	beauftragt	werden.	Holen	Sie	sich	mehrere
Angebote	 ein	 und	 vergleichen	 Sie!	 Eine	 Auflistung	
möglicher	Fachfirmen	finden	Sie	unter:

	 •	 www.ral-grundstuecksentwaesserung.de
	 •	 www.vdrk.de

Auszug möglicher und notwendiger Sanierungs-
formen:

	 •	 Leitungen	durch	Einziehen	eines	Schlauches
	 	 (Inliner)	von	innen	abdichten
	 •	 Leitungen	unter	dem	Gebäude	eventuell	unter	
  der Kellerdecke abfangen und hoch liegend 
  nach außen führen
	 •	 Fehlanschlüsse	sind	abzuklemmen
	 •	 Auswechslung	eines	Teilstückes	oder	der	
	 	 gesamten	Leitung.	Dies	ist	erforderlich,	wenn	
  eine geschlossene Bauweise nicht möglich oder 
  wirtschaftlich ist.

Nachweis einreichen

Bei	festgestellten	Schäden	reichen	Sie	bitte	nach	der	
Sanierung	folgende	Nachweise	bei	uns	ein:	

	 •	 Den	Nachweis	der	durchgeführten	Sanierung,	
	 	 anhand		z.B.	einer	Rechnung
	 •	 Den	Nachweis	der	Dichtheit	nach	Sanierung	
	 	 mittels	TV-Inspektion	oder	Druckprüfung
	 •	 Den	Plan	mit	Darstellung	der	durchgeführten	
  Maßnahmen

Die Kommunalbetriebe überwachen systematisch das 
öffentliche	 Kanalnetz	 auf	 Schäden	 und	 damit	 auf	
Fremdwasserzuflüsse	und	beseitigen	diese.

Vielfach	 liegt	 jedoch	 die	 Ursache	 des	 Fremdwasserzu-
flusses	nicht	im	öffentlichen	Kanalnetz,	sondern	in	der	
privaten	 Grundstücksentwässerungsanlage.	 Sind	 hier	
Schäden	 vorhanden	 und	 Leitungen	 undicht,	 müssen	
diese saniert werden. Hier ist der betroffene Grund-
stückseigentümer	 in	der	Verantwortung.	Er	 ist	gesetz-
lich	verpflichtet,	seine	Entwässerungsanlage	nach	dem	
Stand	der	Technik	zu	betreiben	und	zu	unterhalten.

Durch	 Schäden	 an	 der	 privaten	 Entwässerungsanlage	
kann	es	auch	zu	Rückstau	oder	durchfeuchteten	Keller-
wände	 kommen.	 Eine	 Beseitigung	 dieser	 Schäden	 er-
hält	langfristig	den	Wert	des	Eigentums.	

TV-Kanalkamera

Schnelltest – Dichtheit selber prüfen 

Der Grundstückseigentümer kann auch selbst an einem 
Kontrollschacht	den	Ablauf	und	damit	seine	Anlage	auf	
eventuelle	Schäden	kontrollieren.	

Wenn WC, Dusche, Waschmaschine etc. nicht benutzt 
werden	und	es	nicht	regnet,	darf	hier	kein	Abwasser	flie-
ßen.	Dann	ist	die	Entwässerungsanlage	vermutlich	dicht	
und	es	fließt	kein	Fremdwasser.	

Am	aussagekräftigsten	ist	eine	Versuchsdurchführung	bei	
hohen	Grundwasserständen	(z.	B.	bei	Donauhochwasser).	
Aktuelle	 Grundwasserstände	 sowie	 deren	 Verlauf	 kön-
nen	Sie	unter	www.in-kb.de/grundwasser	einsehen.

Dem Grundstückseigentümer 
werden dafür keine gesonderten 
Gebühren	in	Rechnung	gestellt.	

Zeigt	die	Untersuchung	keine	
Schäden,	hat	der	Grundstücks-
eigentümer damit den Nachweis 
seiner funktionierenden 
Entwässerungsanlage.


